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Vernehmlassungsantwort: 17.423 n Pa. Iv. Mitwirkungspflicht im Asylverfahren. Überprü-

fungsmöglichkeit bei Mobiltelefonen 

Sehr geehrte Damen und Herren

Als grösste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband 

sgv über 230 Verbände und gegen 500 000 KMU, was einem Anteil von 99.8 Prozent aller Unterneh-

men in unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachver-

band der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie 

für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein.  

Mit dem Schreiben vom 11. Februar 2020 lädt die Staatspolitische Kommission des Nationalrates ein, 

sich zur parlamentarischen Initiative 17.423 Mitwirkungspflicht im Asylverfahren. Überprüfungsmög-

lichkeit bei Mobiltelefonen zu äussern. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv dankt für die Mög-

lichkeit zur Stellungnahme.  

Mit der parlamentarischen Initiative wird vorgeschlagen, das Asylgesetz dahingehend anzupassen, 

dass dem Staatssekretariat für Migration (SEM) bei der Identitätsabklärung weitergehende Kompeten-

zen zur Überprüfung von mobilen Datenträgern eingeräumt werden. Die Mitwirkungspflicht der asylsu-

chenden Person wird ausgeweitet.  

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv unterstützt die Vorlage.  

Der sgv hat bereits im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens zur vorläufigen Unterstützung das 

Anliegen unterstützt. Eine grosse Zahl Asylsuchender reist ohne Papiere in die Schweiz ein. Kann die 

Identität einer asylsuchenden Person wegen fehlender Dokumente oder Informationen nicht ermittelt 

werden, verlängert sich das Asylverfahren. Die erschwerenden Umstände haben beim Staat einen 

Mehraufwand zur Folge. Die Auswertung von mobilen Daten (z. B. Tablets, USB-Sticks, Handy etc.)  

durch das SEM, die nach geltendem Recht verboten ist, kann eine effiziente Möglichkeit sein, fehlen-

de Angaben über die Identität der betreffenden Person rasch in Erfahrung zu bringen.    
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Wir danken für die Kenntnisnahme. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 
 
 
 
 
 
Hans-Ulrich Bigler Dieter Kläy 
Direktor Ressortleiter 


